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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Aufzug,
insbesondere einen Treibscheibenaufzug nach dem
Oberbegriff des Patentanspruches 1 und dem Oberbe-
griff des Patentanspruches 6. Ein derartiger Aufzug ist
aus der EP-A-0631 966 bereits bekannt.
[0002] Üblicherweise haben Aufzüge mit Treibschei-
benantrieb einen in einem Fahrschacht angeordneten
Fahrkorb und darüber einen Triebwerksraum, in dem
Steuerung, Triebwerk und andere Aufzugkomponenten
angeordnet sind. Dabei laufen die Seile von der einen
Treibscheibenseite nach unten zum Fahrkorb und von
der anderen Seite zum Gegengewicht. Damit das Ser-
vicepersonal sich auch während einer Fahrt für War-
tungs- oder Montagearbeiten auf dem Fahrkorbdach auf-
halten kann, ist für diesen Zweck über dem Fahrkorbdach
ein Mindestsicherheitsraum vorgeschrieben, der vom
Fahrkorbdach in der obersten Fahrkorbstellung nach
oben bis zur Unterkante von darüber angeordneten Bau-
teilen bzw. bis zur Schachtdecke reicht. Im allgemeinen
sind bei derartigen Aufzügen mit außerhalb des Schach-
tes liegendem Triebwerksraum im Schachtkopf höch-
stens Rollenträger für die Umlenkrollen der Tragseile an-
geordnet, die auch neben der vom Fahrkorb beanspruch-
ten Schachtfläche angeordnet sein können.
[0003] Bei Aufzügen mit Triebwerk im Schacht kann
der Antrieb im oberen oder unteren Teil des Fahrschach-
tes zwischen dem von dem Fahrkorb bei seiner Fahrbe-
wegung benötigten Bereich und einer Wand des Fahr-
schachtes angeordnet sein. Nachteilig ist hierbei, daß
wegen der Anordnung des Antriebes im Fahrschacht
nicht die gesamte Querschnittsfläche des Fahrschachtes
für den Fahrkorb ausgenutzt werden kann. Die bezüglich
eines bestimmten Fahrkorbes notwendige größere Di-
mensionierung des Fahrschachtes führt zu höheren Ge-
samtkosten für den Aufzug bzw. Bauraumverlusten. Als
weiterer Nachteil ist zu werten, daß der Antrieb bei einem
groß dimensionierten Fahrkorb eine bestimmte Baugrö-
ße nicht überschreiten kann, ohne z.B. Aussparungen in
der Schachtwand zu benötigen.
[0004] Zur Umgehung derartiger Schwierigkeiten ist in
der EP 0 646 537 A1 vorgeschlagen, den Aufzug mit
einem oberhalb des Fahrschachtes angeordneten Trieb-
werksraum, in welchem der Antrieb angeordnet ist, aus-
zubilden. Derartige Konstruktionen führen zu einer zu-
sätzlichen Bauhöhe des Aufzuges oberhalb der Fahr-
korbfahrbahn, so daß entweder nicht der volle Schacht
für den Aufzugbetrieb ausnutzbar ist, oder beispielswei-
se auf dem Dach eines Gebäudes ein zusätzlicher Raum
vorgesehen werden muß. Auch diese Maßnahmen sind
mit gesteigerten Kosten verbunden.
[0005] Aus der EP 0 646 537 A1 ist ebenfalls bekannt,
den Antrieb sowie weitere Aufzugskomponenten auf ei-
nem in den Fahrschacht einbringbaren Maschinenrah-
men anzuordnen. Eine derartige Anordnung gemäß dem
Stand der Technik wird in der Figurenbeschreibung im
einzelnen erläutert. Dieser Aufbau ist jedoch mit einer

Vergrößerung der Schachthöhe über der durch den Fahr-
korb genutzten Schachtlänge verbunden, da der Maschi-
nenrahmen und der Antrieb jeweils zusätzliche Schacht-
höhe benötigen.
[0006] Es ist ferner wünschenswert, das Dach eines
Aufzugfahrkorbes auch bei fahrendem Aufzug begehbar
bzw. zugänglich auszubilden, so daß beispielsweise der
Monteur sich für Wartungsarbeiten auf dem Fahrkorb-
dach aufhalten kann. Aus Sicherheitsgründen ist es hier-
bei notwendig, einen bestimmten Mindestabstand als
Schutzraum für den Monteur zwischen Fahrkorbdach
und den darüber angeordneten Bauteilen bzw. der
Schachtdecke zu halten, wodurch die Verfahrbarkeit des
Aufzugs nach oben begrenzt ist.
[0007] Aus der nachveröffentlichten EP 0 841 283 A1
ist eine Aufzuganlage bekannt, deren Antriebseinheit im
Aufzugsschacht derart angeordnet ist, daß die Drehach-
se der Treibscheibe vertikal verläuft.
[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher
die Schaffung eines Aufzuges mit im Aufzugsschacht an-
geordnetem Aufzugantrieb herkömmlicher Größe, ohne
die Schachtkopfhöhe gegenüber Aufzügen mit einem au-
ßerhalb des Fahrschachtes liegenden Triebwerksraum
zu erhöhen. Insbesondere sollen auch durch eine Ver-
ringerung des Bauaufwandes die Gesamtkosten für den
Aufzug gesenkt werden können.
[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Aufzug
mit den Merkmalen des Patentanspruches 1.
[0010] Mit der erfindungsgemäßen Lösung ist es nun
möglich, den Antrieb im Fahrschacht unmittelbar über
dem Fahrkorb anzuordnen, ohne hierbei die notwendige
Höhe des Fahrschachtes zu vergrößern. Durch Be-
schränkung der Begehbarkeit des Daches des Fahrkor-
bes auf einen bestimmten Bereich ist es möglich, unter
Gewährleistung eines vorgeschriebenen Sicherheitsab-
standes zwischen Fahrkorbdach und Decke des Fahr-
schachtes ausschließlich in diesem zugänglichen Be-
reich den Fahrkorb im wesentlichen bis an den durch den
Sicherheitsabstand definierten minimalen Abstand zwi-
schen Fahrkorbdach und Decke des Schachtes heran-
zufahren. Da bei den bekannten Aufzugsystemen mit im
Schacht über dem Fahrkorb angeordnetem Antrieb die-
ser Mindestabstand zwischen Unterkante des Antriebes
und Decke des Fahrkorbes eingehalten werden mußte,
kann die Schachtkopfbauhöhe bei gleicher Verfahrbar-
keit des Fahrkorbes erfindungsgemäß wesentlich verrin-
gert werden. Daneben kann der Antrieb im Volumen er-
heblich größer und damit leistungsfähiger sein als ein
nur zwischen Fahrkorb und Schachtwand anbringbarer
schmaler Antrieb. Die erfindungsgemäßen Vorteile er-
geben sich in gleicher Weise bei einem in der Schacht-
grube angeordneten Antrieb, wenn die Zugänglichkeit
der Schachtgrube entsprechend beschränkt wird.
[0011] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist der Fahrkorb im Schacht normal wie bei einem
Aufzug mit Triebwerksraum außerhalb des Schachtes
verfahrbar, wobei ein vorgeschriebener Sicherheitsraum
zwischen dem Fahrkorbdach und der Decke des Schach-
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tes im zweiten Bereich des Fahrkorbdaches gewährlei-
stet ist. Hierbei ist die notwendige Bauhöhe des Schach-
tes nicht höher als bei herkömmlichen Aufzügen mit
Triebwerksraum über dem Schacht. Durch entsprechen-
de Anordnung des Antriebs und des begehbaren Berei-
ches des Fahrkorbdaches kann der geforderte Sicher-
heitsabstand bzw. Sicherheitsraum zwischen Fahrkorb-
dach und Schachtdecke im begehbaren Bereich einge-
halten werden.
[0012] Erfindungsgemäß weist der Antrieb einen Mo-
tor, eine Treibscheibe für einen Aufzug mit Gegenge-
wicht und wenigstens eine Umlenkrolle auf. Die Erfin-
dung gemäß Anspruch 1 kann ebenso vorteilhaft ange-
wendet werden, wenn statt des ganzen Antriebes nur
eine oder mehrere Umlenkrollen über dem Fahrkorb an
Rollenträgern angeordnet sind. Es ist beispielsweise
möglich, den Aufzug mit unten nebenstehender Maschi-
ne auszubilden, und lediglich die wenigstens eine Um-
lenkrolle über dem ersten Bereich des Fahrkorbdaches
anzuordnen. Der Bereich des Fahrkorbdaches unterhalb
der Umlenkrolle wird in diesem Fall für eine Begehung
gesperrt.
[0013] Zweckmäßigerweise ist der Antrieb zusammen
mit weiteren Aufzugskomponenten, insbesondere Sei-
lendaufhängungen und einem Geschwindigkeitsbegren-
zer, in einem Maschinenrahmen gehalten, der von den
Schachtwänden, von Führungsschienen des Aufzuges
oder von der Schachtdecke getragen wird. Hierbei kön-
nen in vorteilhafter Weise die einzelnen Elemente des
Antriebes in dem Maschinenrahmen vormontiert werden,
so daß der derart montierte Antrieb zusammen mit dem
Maschinenrahmen modulartig in den Fahrschacht ein-
bringbar ist. Hierdurch kann die Montagearbeit an einer
Baustelle in wirksamer Weise verringert werden.
[0014] Zweckmäßigerweise ist der erste Bereich des
Fahrkorbdaches durch Anwendung mechanischer und/
oder elektrischer Sicherungsmittel nicht betretbar. Hier-
durch ist gewährleistet, daß der Antrieb nicht einschalt-
bar ist bzw. abgeschaltet wird, wenn das Servicepersonal
den gesperrten Bereich des Fahrkorbdaches betritt.
[0015] Besonders bevorzugt ist, daß auf dem ersten
Bereich des Fahrkorbdaches Druckmatten und/oder In-
frarotstrahlengitter bzw. Bewegungssensoren angeord-
net sind, welche insbesondere durch Betreten des ersten
Bereiches aktivierbar sind und eine Fahrt bzw. Weiter-
fahrt des Fahrkorbes verhindern.
[0016] Zweckmäßigerweise ist im Bereich des Fahr-
korbdaches eine Auslösevorrichtung für eine Fahrweg-
begrenzung für ein Gegengewicht des Aufzuges ange-
ordnet. Eine derartige Auslösevorrichtung kann im Be-
darfsfall ausgelöst werden, z.B. durch das Betreten der
gesperrten Fläche. Hierdurch wird die Sicherheit für das
Servicepersonal weiter gesteigert.
[0017] Zur weiteren Lösung der der Erfindung zugrun-
deliegenden Aufgabe wird ein Aufzug mit den Merkmalen
des Anspruchs 6 vorgeschlagen. Auch diese Lösung er-
möglicht in vorteilhafter Weise eine Verminderung der
Schachthöhe gegenüber herkömmlichen Aufzügen.

Durch Anordnung des Antriebes auf der Höhe der Hal-
terung kann nämlich die Gesamtbauhöhe der Halterung
und Antrieb umfassenden Baugruppe gegenüber her-
kömmlichen Konstruktionen wesentlich vermindert wer-
den. Auch hierdurch ist es möglich, bei gleicher Verfahr-
barkeit des Fahrkorbes die Schachthöhe gegenüber dem
Stand der Technik zu verringern und/oder bei Bedarf den
Antrieb zu vergrößern.
[0018] Erfindungsgemäß ist die Halterung im Schacht-
kopf über einem ersten Bereich des Fahrkorbdaches an-
geordnet, und der neben dem ersten Bereich liegende
zweite Bereich des Fahrkorbdaches gewährleistet den
über dem Fahrkorb vorgeschriebenen Sicherheitsab-
stand zwischen Fahrkorbdach und Schachtdecke, wobei
das Fahrkorbdach begehbar bzw. zugänglich ausgebil-
det ist und die Begehbarkeit bzw. Zugänglichkeit auf den
zweiten Bereich beschränkt ist. Diese Ausgestaltung
stellt im wesentlichen eine Kombination der beiden er-
findungsgemäßen Lösungen dar, und ermöglicht eine
optimale Ausnutzung des Aufzugschachtes.
[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird die Halterung von einem Maschinenrah-
men gebildet, der den Antrieb im wesentlichen seitlich
umgibt. Hiermit ist eine besonders raumsparende Halte-
rung des Antriebs gewährleistet, die in einfacher Weise
im Schacht fixierbar ist. Daneben kann der Antrieb in
dem im Gegensatz zu bisherigen Lösungen von Antrie-
ben im Schacht größeren Bauraum größer und leistungs-
fähiger ausgeführt werden.
[0020] Zweckmäßigerweise ist der Antrieb von unten
oder oben zwischen Träger des Maschinenrahmens ein-
bringbar und in einer gewünschten Position befestigbar.
Hierdurch ist es möglich, den Antrieb im Maschinenrah-
men vorzumontieren, so daß der gesamte Zusammen-
bau modulartig in einen Aufzugschacht eingebracht wer-
den kann.
[0021] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist vorgesehen, einen Träger des Maschi-
nenrahmens drehbar oder lösbar auszubilden, so daß er
nach Einbringen des Antriebs in den Maschinenrahmen
in seine tragende Stellung bringbar ist. Hierdurch kann
der Montageaufwand weiter vermindert werden.
[0022] Erfindungsgemäß sind der Maschinenrahmen
und/oder der im Maschinenrahmen angeordnete Antrieb
bezüglich der Schachtwände horizontal schräg angeord-
net. Hierdurch ist es möglich, eine direkte, für das Trag-
seil günstige Verbindung zwischen einem Gegengewicht
und dem Fahrkorb zu gewährleisten.
[0023] Zweckmäßigerweise weist der Maschinenrah-
men Aussparungen, in welche tragende Bereiche des
Antriebs eingreifen, und/oder Tragteile, die in Richtung
des Antriebes vorragen und um oder in tragende An-
triebsteile greifen, auf. Durch derartige Maßnahmen ist
die Positionierung bzw. Justierung des Antriebs inner-
halb des Maschinenrahmens in einfacher Weise mög-
lich.
[0024] Vorteilhafterweise sind am Maschinenrahmen
zusätzlich Umlenkrollen, Seilendaufhängungen und/
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oder Geschwindigkeitsbegrenzer des Aufzugs anbring-
bar. Durch Montage dieser Bauteile an ihrem betriebs-
mäßig vorgesehenen Orten ist auch bezüglich dieser
Bauteile eine Vormontage möglich, so daß der Monta-
geaufwand bzw. Justieraufwand am Einbauort verringert
ist.
[0025] Zweckmäßigerweise weist der Maschinenrah-
men weitere Montagehilfen auf, insbesondere Befesti-
gungsösen für den Angriff von Hebezeugen und/oder
Umlenkrollen für Seile, die zum Hochziehen von Füh-
rungsschienen bei einer gerüstlosen Aufzugmontage
des Aufzuges verwendet werden. Als weitere Montage-
hilfe kann am Rahmen ein Aufhänger für einen im
Schacht anzuordnenden Steuerschrank des Antriebs an-
gebracht werden.
[0026] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist
der Antrieb mittels zweier Aufhängeplatten im Rahmen
gehaltert, von denen jede einen senkrechten Plattenbe-
reich zum waagerechten Anschrauben des Antriebs und
einen waagerechten Plattenbereich zum isolierten Ab-
stützen auf oder in dem Rahmen aufweist. Durch die Ver-
wendung derartiger Aufhängeplatten ist die Montage und
genaue Positionierung des Antriebs im Maschinenrah-
men in einfacher Weise möglich.
[0027] Es ist ferner bevorzugt, daß der Maschinenrah-
men in Schachtwandnischen oder vor der Schachtwand,
an Führungsschienen oder an der Schachtdecke befe-
stigbar ist.
[0028] Die Erfindung ist anhand eines Ausführungs-
beispieles in der Zeichnung dargestellt und wird im fol-
genden unter Bezugnahme auf die Zeichnung ausführ-
lich beschrieben.

Figur 1 zeigt eine schematische seitliche Schnittan-
sicht eines erfindungsgemäßen Aufzugs ge-
mäß der Schnittlinie I-I der Figur 2.

Figur 2 zeigt eine schematische Draufsicht des Auf-
zugs der Figur 1.

Figur 3 zeigt eine seitliche schematische Schnittan-
sicht eines Aufzugs gemäß dem Stand der
Technik.

Figur 4 ist eine weitere erfindungsgemäße Details
zeigende schematische seitliche Schnittan-
sicht des erfindungsgemäßen Aufzugs ge-
mäß Figur 1.

[0029] Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung ei-
nen Querschnitt durch den oberen Abschnitt eines erfin-
dungsgemäßen Aufzuges 10. Der Aufzug 10 umfaßt ei-
nen in einem Fahrschacht 14 angeordneten Fahrkorb 16
mit einem Fahrkorbdach 17. In der Darstellung der Figur
1 befindet sich der Fahrkorb 16 in seiner obersten Hal-
teposition und ist nur mit seinem Dachabschnitt darge-
stellt
[0030] Der Fahrschacht 14 des Aufzuges 10 ist durch

Schachtwände 12 und eine Schachtdecke 13 begrenzt.
Stockwerkseitig ist in der Schachtwand 12 eine durch
eine Türleibung 22 begrenzte Türöffnung vorgesehen,
die mittels einer Schachttür 20 verschlossen ist (vgl. Fi-
gur 2). Dem Fahrkorb 16 ist eine Fahrkorbtür 26 zuge-
ordnet, die zum Öffnen des Durchgangs zwischen Fahr-
korb 16 und dem Stockwerk gemeinsam mit der Schacht-
tür 20 öffenbar ist.
[0031] In dem Fahrschacht 14 ist ein Antrieb für den
Fahrkorb 16 zu dessen vertikaler Verfahrung im Fahr-
schacht 14 angeordnet. Der Antrieb umfaßt eine An-
triebsmaschine 30, die im Schachtkopf oberhalb des
Fahrkorbes 16 angeordnet ist. Weitere Elemente des An-
triebs, insbesondere eine Treibscheibe sowie Tragseile
zur Verbindung der Antriebsmaschine 30 mit dem Fahr-
korb 16 sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht nä-
her dargestellt.
[0032] Wie aus Figur 2 ersichtlich ist, ist der Fahrkorb
16 zum vertikalen Verfahren in dem Fahrschacht 14 ent-
lang Führungsschienen 28, die in in einem Tragrahmen
34 des Fahrkorbs 16 angeordnete Führungen 29 eingrei-
fen, geführt. Der Fahrkorb 16 wirkt des weiteren in an
sich bekannter Weise über die nicht näher dargestellten
Tragseile mit einem Gegengewicht 32 zusammen. Statt
mit einer Treibscheibe kann der Antrieb auch mit einer
Seiltrommel ausgerüstet sein. Dann kommt der Aufzug
auch ohne Gegengewicht aus.
[0033] Zwischen dem Fahrkorbdach 17 und der
Schachtdecke 13 ist eine Höhe h1 vorgesehen, die dem
notwendigen und vorgeschriebenen Sicherheitsabstand
entspricht. Durch die Anordnung der Antriebsmaschine
30 im Schachtkopf ist diese Höhe jedoch abschnittsweise
auf die Höhe h2 eingeschränkt, so daß in einem Bereich
17a des Fahrkorbdaches 17 der Sicherheitsabstand
nicht gewährleistet ist. Zur Abgrenzung des die Sicher-
heitshöhe h1 aufweisenden Bereiches 17b des Fahrkorb-
daches 17 ist aus diesem Grunde erfindungsgemäß ein
Geländer 18 vorgesehen, das den dem Bereich 17b zu-
geordneten Sicherheitsraum von dem Bereich 17a nied-
rigerer Höhe abgrenzt. Durch das Geländer 18 wird das
Servicepersonal daran gehindert, den Bereich 17a des
Fahrkorbdaches 17 bei fahrendem Aufzug zu betreten.
Der Aufenthalt des Servicepersonals ist somit auf den
Bereich 17b beschränkt.
[0034] Vorteilhafterweise sind zusätzlich zu dem Ge-
länder 18 elektronische Sicherheitseinrichtungen vorzu-
sehen. Dabei kann es sich beispielsweise um im Bereich
17a angeordnete Druckmatten bzw. Druckelemente oder
andere elektrische Sicherungsmittel handeln, die bei Be-
treten dieses Bereiches 17a optische und/oder akusti-
sche Signale aussenden, die zum Verlassen dieses Be-
reiches auffordern, und/oder ein Verfahren des Fahrkor-
bes 16 blockieren. Als zusätzliche Mittel zur Sicherung
bzw. Begrenzung der Fahrkorbdachabschnitte 17a und
17b können auch beispielsweise gespannte Netze oder
Warnschilder oder schräg ausgebildete Dachflächen die-
nen.
[0035] Bei dem erfindungsgemäßen Aufzug ist somit
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trotz Anordnung der Antriebsmaschine 30 innerhalb des
Fahrschachtes 14 unmittelbar über dem Fahrkorb 16 ge-
währleistet, daß ausreichende Flächen bzw. Bereiche
17b des Fahrkorbdaches 17 unter Einhaltung der Sicher-
heitsbestimmungen für das Servicepersonal frei zugän-
gig sind.
[0036] Figur 3 zeigt in schematischer Schnittdarstel-
lung einen Schachtkopf eines Aufzuges 10’ gemäß dem
Stand der Technik. In dem durch Schachtwände 12’ und
eine Schachtdecke 13’ begrenzten Fahrschacht 14’ des
bekannten Aufzuges 10’ ist an den Schachtwänden 12’
ein Maschinenrahmen 40’ angebracht, auf welchem ein
eine Antriebsmaschine 30’ umfassender Antrieb ange-
ordnet ist. Auf dem Maschinenrahmen 40’ sind außer-
dem Seilendaufhängungen 42’ und ein Geschwindig-
keitsbegrenzer 43’ befestigt. Um den Antrieb und die wei-
teren Funktionselemente zum Betrieb des Aufzugs tra-
gen zu können, ist der Maschinenrahmen 40’ soweit von
der Schachtdecke 13’ beabstandet, daß die Antriebsma-
schine 30’ problemlos zwischen den Maschinenrahmen
40’ und die Schachtdecke 13’ paßt. Um einen ausrei-
chenden Sicherheitsabstand für auf dem Fahrkorbdach
17’ des Fahrkorbes 16’ arbeitendes Servicepersonal zu
gewährleisten, ist der Maschinenrahmen 40’ in einem
Abstand h’1 oberhalb des Fahrkorbdaches 17’ des in sei-
ner höchsten Stellung stehenden Fahrkorbes 16’ ange-
ordnet.
[0037] Im Vergleich hierzu zeigt die im gleichen
Maßstab angefertigte Zeichnung der Figur 4 einen erfin-
dungsgemäßen Aufzug 10, in welchem der Maschinen-
rahmen 40 die Antriebsmaschine 30, die Seilendaufhän-
gungen 42 und den Geschwindigkeitsbegrenzer 43 im
wesentlichen umgibt, so daß diese Bauteile in den Ma-
schinenrahmen 40 "eintauchen". Zusätzlich kann eben-
so der Steuerschrank im oder am Maschinenrahmen 40
angeordnet sein.
[0038] Durch diese erfindungsgemäße Maßnahme
und die Sperrung des Fahrkorbdaches unterhalb des An-
triebs kann die Schachtdecke 13 im Vergleich zu dem in
Figur 3 dargestellten bekannten Aufzug soweit herabge-
setzt werden, daß der Abstand zwischen Schachtdecke
13 und Fahrkorbdach 17 in der obersten Halteposition
des Fahrkorbes 16 der Höhe h1 entspricht, wobei h1 =
h’1 ist. Zwischen der in den Maschinenrahmen 40 ein-
tauchenden Antriebsmaschine 30 und dem Fahrkorb-
dach 17 des in seiner höchsten Stellung stehenden Fahr-
korbes 16 verbleibt dann noch die bereits in Verbindung
mit Figur 1 beschriebene Höhe h2, der ein nicht begeh-
barer Bereich 17a des Fahrkorbdaches 17 zugeordnet
ist.
[0039] Als weitere in den Maschinenrahmen einbring-
bare Komponenten sei beispielhaft auf Lotlehren zum
Ausrichten von Führungsschienen und Schachttüren
hingewiesen. Durch Anordnung bzw. Positionierung der
entsprechenden Bauteile am Maschinenrahmen kann
dieser ferner in vorteilhafter Weise selbst als Maßlehre
verwendet werden.
[0040] Die Ausrichtung und/oder Befestigung der ge-

nannten Bauteile wie z.B. Schienen, Türen, Steuer-
schrank am bzw. im Maschinenrahmen 40 erfolgt vorteil-
hafterweise mittels am Maschinenrahmen 40 vorgese-
hener Montagehilfen bzw. Aufhänger.
[0041] Hierbei erweist sich als zweckmäßig, die An-
triebsmaschine des Antriebs 30 mittels zweier Aufhän-
geplatten am Maschinenrahmen zu halten, welche je-
weils einen senkrechten Plattenbereich zum waagerech-
ten Anschrauben der Maschine und einen waagerechten
Plattenbereich zum isolierten Abstützen in dem Maschi-
nenrahmen 40 aufweisen.
[0042] Gemäß Figur 1 ist der Antrieb mit Vorsprüngen
und der Maschinenrahmen mit Aussparungen versehen.
Dies kann jedoch auch umgekehrt sein. Besonders vor-
teilhaft sind C- oder U-förmige Bereiche des Maschinen-
rahmens, die bestimmte Bereiche des Antriebs umgrei-
fen. Ebenso kann auch das Antriebsgehäuse selbst in
seinem Außenbereich als Maschinenrahmen mit Trage-
lementen ausgebildet sein.
[0043] Zudem können auch weitere unter dem Maschi-
nenrahmen im Schacht angeordnete Bauteile zu ihrer
Montage an ortsgerecht am Rahmen über ihrem Einbau-
platz angeordnete Aufhänger aufgehängt und so leicht
endgültig befestigt werden wie z.B. der Steuerschrank
oder die Führungsschienen für Fahrkorb und/oder Ge-
gengewicht.
[0044] Gegenüber bekannten Aufzügen ohne Trieb-
werksraum, in welchen zur Erhaltung eines Sicherheits-
raumes oberhalb des Fahrkorbdaches eine sehr flach
ausgebildete Antriebsmaschine seitlich neben dem
Fahrkorbweg im Schacht oder in einer entsprechenden
Schachtnische angeordnet wird, gestattet die vorliegen-
de Erfindung die volle Ausnutzung des Schachtquer-
schnittes und die Verwendung einer herkömmlichen An-
triebsmaschine, ohne daß auf eine begehbare Sicher-
heitszone auf dem Fahrkorbdach verzichtet werden
muß. Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung mit ei-
ner Halterung, die im wesentlichen auf der gleichen Höhe
wie gehalterte Antriebsteile angeordnet ist, erfolgt eine
besonders einfache und platzsparende Anordnung des
Antriebes im Schachtkopf. Die erfindungsgemäße Hal-
terung beschränkt sich nicht auf eine den Antrieb und
weitere Funktionsteile umgebende rechteckige Maschi-
nenhalterung, sondern kann auch als aus zwei oder meh-
reren Strebenteilen zusammengesetztes winkliges, ins-
besondere U-förmiges Trägerelement sein.
[0045] Als besonders vorteilhaft erweist sich die Mög-
lichkeit, die erfindungsgemäße Halterung mit beispiels-
weise der Antriebsmaschine und weiteren Funktionsele-
menten vormontiert bestückt in den Schachtkopf einzu-
setzen, wodurch wertvolle Arbeitszeit an der Baustelle
eingespart wird.
[0046] Die Erfindung eignet sich auch zur Verwendung
bei Aufzügen mit Durchladung. Um dort bei an der auf
der Seite der Antriebsmaschine liegenden Fahrkorbtür
durchzuführenden Arbeiten eine zusätzliche Sicherung
für das Servicepersonal vorzusehen, kann die Zuschal-
tung einer Fahrwegbegrenzung, wie sie von der Anmel-
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derin in der europäischen Patentanmeldung 97 119
575.5 beschrieben wird, vorteilhaft sein. Bei erfolgter Zu-
schaltung der Fahrwegbegrenzung können vorgesehe-
ne elektronische Sperrmittel für das Betreten der "verbo-
tenen" Zone mit geringerer Sicherheitshöhe überbrückt
sein, da durch die Fahrwegbegrenzung sichergestellt ist,
daß der Fahrkorb nicht in seine oberste Haltestelle ver-
fährt. Daneben kann aber auch beim Betreten der ge-
sperrten Fläche durch eine Fahrwegbegrenzung sicher-
gestellt werden, daß ein unvorschriftsmäßig aus seiner
Standposition wegrutschender oder -fahrender Aufzugs-
fahrkorb in eine Personen auf dem Fahrkorbdach gefähr-
dende Schachthöhe gelangen kann.

Patentansprüche

Patentansprüche für folgende(n) Vertragsstaat(en):
AT, CH, LI, DE, ES, FR, GB

1. Aufzug, insbesondere Treibscheibenaufzug, mit ei-
nem in einem Schacht (14) zwischen einem
Schachtkopf und einer Schachtgrube geführten, ein
Fahrkorbdach (17) aufweisenden Fahrkorb (16) und
einem Antrieb (30), der über wenigstens ein Tragseil
mit dem Fahrkorb (16) verbunden ist, wobei insbe-
sondere zur Durchführung von Wartungsarbeiten
das Fahrkorbdach (17) begehbar bzw. zugänglich
ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Antrieb (30) wenigstens teilweise im Schacht-
kopf über einem ersten Bereich (17a) des Fahrkorb-
daches (17) angeordnet ist, und die Begehbarkeit
bzw. Zugänglichkeit des Fahrkorbdaches (17) auf
einen zweiten Bereich (17b) beschränkt ist, wobei
zur Abgrenzung des eine Sicherheitshöhe (h1) auf-
weisenden zweiten Bereiches (17b) des Fahrkorb-
daches (17) ein Geländer (18) vorgesehen ist, das
einen dem zweiten Bereich (17b) zugeordneten Si-
cherheitsraum von dem ersten Bereich (17a) nied-
rigerer Höhe (h2) abgrenzt.

2. Aufzug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß der Antrieb (16) einen Motor, eine Treib-
scheibe oder Trommel und wenigstens eine Umlen-
krolle aufweist.

3. Aufzug nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb (30) zu-
sammen mit weiteren Aufzugskomponenten, insbe-
sondere Seilendaufhängungen (42) und einem Ge-
schwindigkeitsbegrenzer (43), in einem Maschinen-
rahmen (40) gehaltert ist, der von Schachtwänden
(12), Führungsschienen (28) des Aufzuges oder von
der Schachtdecke (13) getragen wird.

4. Aufzug nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß der erste Bereich
(17a) des Fahrkorbdaches (17) mittels mechani-
scher und/oder elektrischer Sicherungsmittel für ein
Betreten sperrbar ist.

5. Aufzug nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß auf dem ersten Be-
reich (17a) des Fahrkorbdaches Druckmatten und/
oder Infrarotetrahlengitter bzw. Bewegungssenso-
ren angeordnet sind, welche insbesondere durch
Betreten des ersten Bereiches (17a) aktivierbar sind
und eine Fahrt bzw. Weiterfahrt des Fahrkorbes (16)
verhindern.

6. Aufzug, insbesondere Treibscheibenaufzug, mit ei-
nem in einem Schacht (14) zwischen einem
Schachtkopf und einer Schachtgrube geführten, ein
Fahrkorbdach (17) aufweisenden Fahrkorb (16) und
einem Antrieb (30), der wenigstens teilweise an einer
im Schacht (14) vorgesehenen Halterung (40) ge-
haltert und über wenigstens ein Tragseil mit dem
Fahrkorb (16) verbunden ist, wobei die Halterung
(40) im wesentlichen auf der gleichen Höhe im
Schacht (14) angeordnet ist wie die von ihr getrage-
nen Teile des Antriebs (30), wobei der Antrieb (30)
einem Motor, eine Treibscheibe und wenigstens ei-
ne Umlenkrolle aufweist, und die Drehachsen von
Treibscheibe und Motor bezüglich der Schachtwän-
de horizontal schräg angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Halterung (40) im Schachtkopf über einem ersten
Bereich (17a) des Fahrkorbdaches (17) derart an-
geordnet ist, daß in einem neben dem ersten Bereich
(17a) liegenden zweiten Bereich (17b) des Fahr-
korbdaches ein über dem Fahrkorb vorgeschriebe-
ner Sicherheitsabstand zwischen Fahrkorbdach und
Schachtdecke gewährleistet ist, wobei das Fahr-
korbdach (17) begehbar bzw. zugänglich ausgebil-
det ist und die Begehbarkeit bzw. Zugänglichkeit des
Fahrkorbdaches auf den zweiten Bereich (17b) be-
schränkt ist.

7. Aufzug nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daß an der Halterung (40) Seilendaufhängun-
gen (42) und/oder Geschwindigkeitsbegrenzer (43)
und Montagehilfen des Aufzugs anbringbar sind.

8. Aufzug nach einem der Ansprüche 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die Halterung aus ei-
nem Maschinenrahmen (40) gebildet ist, der den An-
trieb (30) im wesentlichen seitlich umgibt.

9. Aufzug nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, daß das Gehäuse der Antriebsmaschine als
Maschinenrahmen ausgebildet ist.

Patentansprüche für folgende(n) Vertragsstaat(en):

9 10 



EP 0 926 093 B2

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

BE, DK, NL, SE

1. Aufzug, insbesondere Treibscheibenaufzug, mit ei-
nem in einem Schacht (14) zwischen einem
Schachtkopf und einer Schachtgrube geführten, ein
Fahrkorbdach (17) aufweisenden Fahrkorb (16) und
einem Antrieb (30), der über wenigstens ein Tragseil
mit dem Fahrkorb (16) verbunden ist, wobei insbe-
sondere zur Durchführung von Wartungsarbeiten
das Fahrkorbdach (17) begehbar bzw. zugänglich
ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Antrieb (30) wenigstens teilweise im Schacht-
kopf über einem ersten Bereich (17a) des Fahrkorb-
daches (17) angeordnet ist, und die Begehbarkeit
bzw. Zugänglichkeit des Fahrkorbdaches (17) auf
einen zweiten Bereich (17b) beschränkt ist, wobei
zur Abgrenzung des eine Sicherheitshöhe (h1) auf-
weisenden zweiten Bereiches (17b) des Fahrkorb-
daches (17) ein Geländer (18) vorgesehen ist, das
einen dem zweiten Bereich (17b) zugeordneten Si-
cherheitsraum von dem ersten Bereich (17a) nied-
rigerer Höhe (h2) abgrenzt.

2. Aufzug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß der Antrieb (16) einen Motor, eine Treib-
scheibe oder Trommel und wenigstens eine Umlen-
krolle aufweist.

3. Aufzug nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb (30) zu-
sammen mit weiteren Aufzugskomponenten, insbe-
sondere Seilendaufhängungen (42) und einem Ge-
schwindigkeitsbegrenzer (43), in einem Maschinen-
rahmen (40) gehaltert ist, der von Schachtwänden
(12), Führungsschienen (28) des Aufzuges oder von
der Schachtdecke (13) getragen wird.

4. Aufzug nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der erste Bereich
(17a) des Fahrkorbdaches (17) mittels mechani-
scher und/oder elektrischer Sicherungsmittel für ein
Betreten sperrbar ist.

5. Aufzug nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß auf dem ersten Be-
reich (17a) des Fahrkorbdaches Druckmatten und/
oder Infrarotetrahlengitter bzw. Bewegungssenso-
ren angeordnet sind, welche insbesondere durch
Betreten des ersten Bereiches (17a) aktivierbar sind
und eine Fahrt bzw. Weiterfahrt des Fahrkorbes (16)
verhindern.

6. Aufzug, insbesondere Treibscheibenaufzug, mit ei-
nem in einem Schacht (14) zwischen einem
Schachtkopf und einer Schachtgrube geführten, ein
Fahrkorbdach (17) aufweisenden Fahrkorb (16) und
einem Antrieb (30), der wenigstens teilweise an einer

im Schacht (14) vorgesehenen Halterung (40) ge-
haltert und über wenigstens ein Tragseil mit dem
Fahrkorb (16) verbunden ist, wobei die Halterung
(40) im wesentlichen auf der gleichen Höhe im
Schacht (14) angeordnet ist wie die von ihr getrage-
nen Teile des Antriebs (30),
dadurch gekennzeichnet, daß
die Halterung (40) im Schachtkopf über einem ersten
Bereich (17a) des Fahrkorbdaches (17) derart an-
geordnet ist, daß in einem neben dem ersten Bereich
(17a) liegenden zweiten Bereich (17b) des Fahr-
korbdaches ein über dem Fahrkorb vorgeschriebe-
ner Sicherheitsabstand zwischen Fahrkorbdach und
Schachtdecke gewährleistet ist, wobei das Fahr-
korbdach (17) begehbar bzw. zugänglich ausgebil-
det ist und die Begehbarkeit bzw. Zugänglichkeit des
Fahrkorbdaches auf den zweiten Bereich (17b) be-
schränkt ist.

7. Aufzug nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daß an der Halterung (40) Seilendaufhängun-
gen (42) und/oder Geschwindigkeitsbegrenzer (43)
und Montagehilfen des Aufzugs anbringbar sind.

8. Aufzug nach einem der Ansprüche 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die Halterung aus ei-
nem Maschinenrahmen (40) gebildet ist, der den An-
trieb (30) im wesentlichen seitlich umgibt.

9. Aufzug nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, daß das Gehäuse der Antriebsmaschine als
Maschinenrahmen ausgebildet ist.

Claims

Claims for the following Contracting State(s): AT, CH,
LI, DE, ES, FR, GB

1. Lift, in particular a traction sheave lift, with a lift cage
(16) guided in a shaft (14) between a shaft head and
a shaft pit having a lift cage roof (17), and with a drive
(30), which is connected by at least one hauling cable
with the lift cage (16), wherein in particular to perform
maintenance work the lift cage roof (17) is designed
to be accessible, characterised in that the drive
(30) is arranged at least partly in the shaft head
above a first region (17a) of the lift cage roof (17),
and the accessibility of the lift cage roof (17) is re-
stricted to a second region (17b), wherein a railing
(18) for the delimitation of the second area (17b) of
the elevator car roof (17) having a security height
(h1) is provided, which delimits a safety area as-
signed to the second area (17b) from the first area
(17a) of lower height (h2).

2. Lift according to claim 1, characterised in that the
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drive (16) comprises a motor, a traction sheave or
drum and at least one return pulley.

3. Lift according to one of the preceding claims, char-
acterised in that the drive (30) is mounted together
with additional lift components, in particular cable
end suspensions (42) and a speed restrictor (43) in
a machine frame (40), which is supported by shaft
walls (12), guiding rails (28) of the lift or by the shaft
ceiling (13).

4. Lift according to one of the preceding claims, char-
acterised in that the first region (17a) of the lift cage
roof (17) can be blocked off from entering by means
of mechanical and/or electronic safety means.

5. Lift according to one of the preceding claims, char-
acterised in that on the first region (17a) of the lift
cage roof pressure mats and/or infrared radiation lat-
tices or movement sensors are arranged, which are
activated in particular by entering the first region
(17a) and prevent the operation or further operation
of the lift cage (16).

6. Lift, in particular traction sheave lift with a lift cage
(16) guided in a shaft (14) between a shaft head and
a shaft pit having a lift cage roof (17) and a drive (30)
which is mounted at least partly on a mount (40) pro-
vided in the shaft (14) and is connected by at least
one hauling cable with the lift cage (16), wherein the
mount (40) is mainly arranged at the same height in
the shaft (14) as the parts supported thereby of the
drive (30), the drive (30) comprising a motor, a trac-
tion sheave, and at least one return pulley, and
wherein the rotational axes of the traction sheave
and of the motor are horizontally obliquely with re-
spect to the shaft walls, characterised in that the
mount (40) in the shaft head is arranged above a
first region (17a) of the lift cage roof (17), so that in
a second region (17b) of the lift cage roof lying next
to the first region (17a) a prescribed safety distance
above the left cage between the shaft cage roof and
the lift ceiling is ensured, wherein the lift cage roof
(17) is designed to be accessible and the accessi-
bility is restricted to the second region (17b).

7. Lift according to claim 6, characterised in that on
the mount (40) cable end suspensions (42) and/or
speed restrictors (43) and installation aids of the lift
can be attached.

8. Lift according to one of claims 6 or 7, characterised
in that the mount is in the form of a machine frame
(40), which mainly surrounds the drive (30) laterally.

9. Lift according to claim 8, characterised in that the
housing of the drive machine is designed as a ma-
chine frame.

Claims for the following Contracting State(s): BE,
DK, NL, SE

1. Lift, in particular a traction sheave lift, with a lift cage
(16) guided in a shaft (14) between a shaft head and
a shaft pit having a lift cage roof (17) and a drive
(30), which is connected by at least one hauling cable
with the lift cage (16), wherein in particular to perform
maintenance work the lift cage roof (17) is designed
to be accessible, characterised in that the drive
(30) is arranged at least partly in the shaft head
above a first region (17a) of the lift cage roof (17),
and the accessibility of the lift cage roof (17) is re-
stricted to a second region (17b), wherein a railing
(18) for the delimitation of the second area (17b) of
the elevator car roof (17) having a security height
(h1) is provided, which delimits a safety area as-
signed to the second area (17b) from the first area
(17a) of lower height (h2).

2. Lift according to claims 1, characterised in that the
drive (16) comprises a motor, a traction sheave or
drum and at least one return pulley.

3. Lift according to one of the preceding claims, char-
acterised in that the drive (30) is mounted together
with additional lift components, in particular cable
end suspensions (42) and a speed restrictor (43) in
a machine frame (40), which is supported by shaft
walls (12), guiding rails (28) of the lift or by the shaft
ceiling (13).

4. Lift according to one of the preceding claims, char-
acterised in that the first region (17a) of the lift cage
roof (17) can be blocked off from entering by means
of mechanical and/or electronic safety means.

5. Lift according to one of the preceding claims, char-
acterised in that on the first region (17a) of the lift
cage roof pressure mats and/or infrared radiation lat-
tices or movement sensors are arranged, which are
activated in particular by entering the first region
(17a) and prevent the operation or further operation
of the lift cage (16).

6. Lift, in particular traction sheave lift with a lift cage
(16) guided in a shaft (14) between a shaft head and
a shaft pit having a lift cage roof (17) and a drive (30)
which is mounted at least partly on a mount (40) pro-
vided in the shaft (14) and is connected by at least
one hauling cable with the lift cage (16) wherein the
mount (40) is mainly arranged at the same height in
the shaft (14) as the parts supported thereby of the
drive (30), characterised in that the mount (40) in
the shaft head is arranged above a first region (17a)
of the lift cage roof (17), so that in a second region
(17b) of the lift cage roof lying next to the first region
(17a) a prescribed safety distance above the lift cage
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between the shaft cage roof and the lift ceiling is
ensured, wherein the lift cage roof (17) is designed
to be accessible and the accessibility is restricted to
the second region (17b).

7. Lift according to claim 6, characterised in that on
the mount (40) cable end suspensions (42) and/or
speed restrictors (43) and installation aids of the lift
can be attached.

8. Lift according to claims 6 or 7, characterised in that
the mount is in the form of a machine frame (40),
which mainly surrounds the drive (30) laterally.

9. Lift according to claim 8, characterised in that the
housing of the drive machine is designed as a ma-
chine frame.

Revendications

Revendications pour l’(les) Etat(s) contractant(s)
suivant(s): AT, CH, LI, DE, ES, FR, GB

1. Ascenseur, en particulier un ascenseur à poulie mo-
trice, comportant une cabine (16) qui a un toit de
cabine (17) et qui est guidée dans une cage (14)
entre une tête de cage et un fond de cage, et un
organe d’entraînement (30) qui est relié à la cabine
par au moins un câble porteur, en particulier le toit
de cabine (17) étant praticable ou accessible pour
réaliser des travaux d’entretien,
caractérisé en ce que
l’organe d’entraînement (30) est prévu au moins par-
tiellement dans la tête de cage, au-dessus d’une pre-
mière zone (17a) du toit de cabine (17) et en ce que
la practicabilité ou l’accessibilité au toit de cabine
(17) est limitée à une seconde zone (17b), et un gar-
de-corps (18) pour délimiter la seconde zone (17b)
du toit du cabine (17) ayant une hauteur de sécurité
(h1) est prévu qui délimite une espace de sécurité
associée a la seconde zone (17b) par rapport à la
première zone (17a) de hauteur plus faible (h2).

2. Ascenseur suivant la revendication 1, caractérisé
en ce que l’organe d’entraînement (30) comporte
un moteur, une poulie motrice ou un tambour moteur,
et au moins une poulie de renvoi.

3. Ascenseur suivant l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l’organe d’entraîne-
ment (30), ainsi que d’autres composants d’ascen-
seur, en particulier des suspensions de terminaison
de câble (42) et un limiteur de vitesse (43), est monté
dans un bâti de machine (40) qui es supporté par
des parois de cage (12), des rails de guidage (28)
de l’ascenseur ou par le plafond (13) de la cage.

4. Ascenseur suivant l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la première zone
(17a) du toit de cabine (17) peut voir son accès blo-
qué au moyen de moyens de sécurité mécaniques
et/ou électriques.

5. Ascenseur suivant l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que, sur la première zone
(17a) du toit de cabine sont prévus des nattes de
pression et/ou des réseaux de radiations infrarouges
ou de capteurs de mouvement, qui peuvent être ac-
tivés en particulier par l’accès à la première région
(17a) et empêchent une marche ou une autre mar-
che de la cabine (16).

6. Ascenseur, en particulier ascenseur à poulie motri-
ce, comportant une cabine (16) qui a un toit de cabine
(17) et qui est guidée dans une cage (14) entre une
tête de cage et un fond de cage, et un organe d’en-
traînement (30) qui est monté au moins partiellement
sur un support (40), prévu dans la cage (14), et qui
est relié à la cabine (16) par au moins un câble por-
teur,
le support (40) prévu pratiquement à la même hau-
teur dans la cage (14) que les parties de l’organe
d’entraînement (30), que celui-ci supporte, l’organe
d’entraînement (30) comportant un moteur, une pou-
lie motrice et au moins une poulie de renvoi, et les
axes de rotation de la poulie motrice et de le moteur
ont orientées horizontalement oblique en rélation
avec les cloisons de la cage, caractérisé en ce que
le support (40) est prévu, dans la tête de cage, au-
dessus d’une première zone (17a) du toit de cabine
(17) de façon que, dans une seconde zone (17b) du
toit de cabine, près de la première zone (17a), soit
garantie une distance de sécurité, prescrite au-des-
sus de la cabine, entre le toit de cabine et le plafond
de la cage, le toit de cabine étant prévu praticable
ou accessible, et la praticabilité ou l’accessibilité
étant limitée à la seconde zone (17b).

7. Ascenseur suivant la revendication 6, caractérisé
en ce que, sur le support (40), peuvent être montés
des suspensions de terminaison de câble (42) et/ou
un limiteur de vitesse (43); et des auxiliaires de mon-
tage.

8. Ascenseur suivant l’une des revendications 6 ou 7,
caractérisé en ce que le support est prévu en forme
de bâti de machine (40) qui entoure pratiquement
latéralement le moteur (30).

9. Ascenseur suivant la revendication 8, caractérisé
en ce que l’enveloppe de la machine du moteur est
prévue comme un bâti de machine.

Revendications pour l’(les) Etat(s) contractant(s)
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1. Ascenseur, en particulier un ascenseur à poulie mo-
trice, comportant une cabine (16) qui a un toit de
cabine (17) et qui est guidée dans une cage (14)
entre une tête de cage et un fond de cage, et un
organe d’entraînement (30) qui est relié à la cabine
par au moins un câble porteur, en particulier le toit
de cabine (17) étant praticable ou accessible pour
réaliser des travaux d’entretien,
caractérisé en ce que
l’organe d’entraînement (30) est prévu au moins par-
tiellement dans la tête de cage, au-dessus d’une pre-
mière zone (17a) du toit de cabine (17) et en ce que
la practicabilité ou l’accessibilité au toit de cabine
(17) est limitée à une seconde zone (17b), et un gar-
de-corps (18) pour dèlimiter la seconde zone (17b)
du toit du cabine (17) ayant une hauteur de sécurité
(h1) est prévu qui délimite une espace de sécurité
associée a la seconde zone (17b) par rapport à la
première zone (17a) de hauteur plus faible (h2).

2. Ascenseur suivant la revendication 1, caractérisé
en ce que l’organe d’entraînement (30) comporte
un moteur, une poulie motrice ou un tambour moteur,
et au moins une poulie de renvoi.

3. Ascenseur suivant l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l’organe d’entraîne-
ment (30), ainsi que d’autres composants d’ascen-
seur, en particulier des suspensions de terminaison
de câble (42) et un limiteur de vitesse (43), est monté
dans un bâti de machine (40) qui es supporté par
des parois de cage (12), des rails de guidage (28)
de l’ascenseur ou par le plafond (13) de la cage.

4. Ascenseur suivant l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la première zone
(17a) du toit de cabine (17) peut voir son accès blo-
qué au moyen de moyens de sécurité mécaniques
et/ou électriques.

5. Ascenseur suivant l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que, sur la première zone
(17a) du toit de cabine sont prévus des nattes de
pression et/ou des réseaux de radiations infrarouges
ou de capteurs de mouvement, qui peuvent être ac-
tivés en particulier par l’accès à la première région
(17a) et empêchent une marche ou une autre mar-
che de la cabine (16).

6. Ascenseur, en particulier ascenseur à poulie motri-
ce, comportant une cabine (16) qui a un toit de cabine
(17) et qui est guidée dans une cage (14) entre une
tête de cage et un fond de cage, et un organe d’en-
traînement (30) qui est monté au moins partiellement
sur un support (40), prévu dans la cage (14), et qui
est relié à la cabine (16) par au moins un câble por-

teur,
le support (40) prévu pratiquement à la même hau-
teur dans la cage (14) que les parties de l’organe
d’entraînement (30), que celui-ci supporte, caracté-
risé en ce que le support (40) est prévu, dans la
tête de cage, au-dessus d’une première zone (17a)
du toit de cabine (17) de façon que, dans une se-
conde zone (17b) du toit de cabine, près de la pre-
mière zone (17a), soit garantie une distance de sé-
curité, prescrite au-dessus de la cabine, entre le toit
de cabine et le plafond de la cage, le toit de cabine
étant prévu praticable ou accessible, et la praticabi-
lité ou l’accessibilité étant limitée à la seconde zone
(17b).

7. Ascenseur suivant la revendication 6, caractérisé
en ce que, sur le support (40), peuvent être montés
des suspensions de terminaison de câble (42) et/ou
un limiteur de vitesse (43); et des auxiliaires de mon-
tage.

8. Ascenseur suivant l’une des revendications 6 ou 7,
caractérisé en ce que le support est prévu en forme
de bâti de machine (40) qui entoure pratiquement
latéralement le moteur (30).

9. Ascenseur suivant la revendication 8, caractérisé
en ce que l’enveloppe de la machine du moteur est
prévue comme un bâti de machine.
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